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Vorwort 

Die Idee zu dieser Untersuchung entstand auf der Schlußsitzung der 
Wiener Vertragsrechtskonferenz im Jahre 1972. Damals drohte das 
große Projekt eines einheitlichen Vertragsrechts noch im letzten Au-
genblick zu platzen, als sich die Vertreter von Ost und West über die 
Beteiligung der DDR an dieser Kodifikation nicht einigen mochten. Das 
Problem der Teilnahme dieses Staates an internationalen Institutionen 
ist inzwischen, seit Fertigstellung des Manuskripts im September 1972, 
gelöst: die DDR hat nunmehr allgemeinen Zugang zu den universalen 
Organisationen und Verträgen. 

Andere Staaten hingegen stehen noch außerhalb der Weltgemein-
schaft oder müssen damit rechnen, von ihr ausgeschlossen zu werden. 
Ob die Nichtzulassung von Staaten zu universalen Einrichtungen völker-
rechtlich vertretbar ist, will die vorliegende Arbeit aufzeigen. Vielleicht 
kann sie damit die Problematik einer universellen Mitgliedschaft im 
internationalen Bereich ein wenig mit lösen helfen. 

Meinem hochverehrten Lehrer Prof. Dr. Ignaz Seidl-Hohenveldern 
danke ich für manche Anregung und die jederzeit wertvolle Betreuung. 

Köln, August 1973 
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l. Das Problem und die Grundlagen zu seiner Lösung 

1.1 Die Ausgangslage 

Das in dem Thema angesprochene völkerrechtliche Problem beruht 
auf folgender Ausgangslage: 

1.1.1 Seit Bestehen der Vereinten Nationen gibt es Gruppen von 
Staaten, die ihr aus verschiedenen Gründen nicht angehören, z. B. die 
Schweiz, die europäischen Kleinstaaten und die geteilten Staaten. Letz-
teren sind, dem Sprachgebrauch folgend, Vietnam, Korea und Deutsch-
land zuzurechnen1• 

Während die dem westlichen Lager zugehörigen Teile der geteilten 
Staaten, nämlich die Bundesrepublik Deutschland (BRD), die Republik 
Korea und die Republik Vietnam in fast allen Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen vertreten sind, haben die aus den Teilungen 
hervorgegangenen sozialistischen Staaten Deutsche Demokratische Re-
publik (DDR), Koreanische Volksdemokratische Republik und Demo-
kratische Republik Vietnam ihre Teilnahme noch nicht erreichen 
können2• 

Das gleiche gilt für allgemeine Konventionen und Verträge, wie z. B. 
die Diplomatenrechts-Konvention von 1961 sowie für die Einberufung 
allgemeiner Staatenkonferenzen4• 

1.1.2 Unbeantwortet ist bisher die Frage, ob die Nichtbeteiligung 
und der Ausschluß der genannten Staaten völkerrechtsgemäß ist oder 
dem Völkerrecht widerspricht. 

Bevor hierauf näher eingegangen wird, empfiehlt es sich, kurz dar-
zustellen, daß dieses Problem nicht neu ist und in ähnlicher Form be-
reits im vergangeneo Jahrhundert existierte. 

1 Vgl. auch Caty, S. 15, und die dortigen Nachweise des unterschiedlichen 
Sprachgebrauchs, S. 12- 14; Martinez-AguU6, L'Etat divise, JDI 1964, zählt 
auch China zu den geteilten Staaten, S. 277 - 279. 

I YBIO 1970/71, s. 1011 ff. 
3 Näheres zum Begriff "allgemein" s.1.4.1. 
c Siehe das Projekt einer World Disarmament Conference, die allen Staaten 

offenstehen soll, A/RES/2833 (XXVI), par. 1. Trotzdem versuchen die 3 West-
Alliierten in den Gremien der Vereinten Nationen, die o. a. Staaten nicht teil-
nehmen zu lassen. Vgl. dazu die entsprechenden Protestschreiben des sowjeti-
schenUN-Vertretersvom 17. 3. 1972 (A/8668) und 24. 5. 1972 (S/10660). 
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Sodann wird zu zeigen sein, daß und warum die Nichtteilnahme der 
Schweiz und der europäischen Kleinstaaten in der UNO sowie das 
Problem der Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen einer ver-
tieften Betrachtung nicht bedürfen. 

Somit wird sich die Untersuchung der Teilnahmefrage auf die ge-
teilten Staaten konzentrieren. 

Eine eingehende völkerrechtliche Beschäftigung hiermit erscheint aber 
dann erst als sinnvoll, wenn vorab die Entwicklung und der in höchstem 
Maße politische Charakter dieses Problems aufgezeigt werden. Die in 
dieser politischen Streitfrage von Ost und West vorgebrachten, diametral 
entgegengesetzten Argumente machen es zudem erforderlich klarzu-
stellen, ob überhaupt eine gemeinsame völkerrechtliche Basis zur 
Lösung des Teilnahmeproblems existiert (Punkt 1). 

Nach diesem einleitenden Teil ist sodann ausführlich zu untersuchen, 
ob es ein allgemeines Recht aller Staaten auf Teilnahme an internationa-
len Organisationen und Konventionen allgemeiner Art gibt. In diesem 
Zusammenhang werden unter anderem die Prinzipien der souveränen 
Gleichheit und der Selbstbestimmung sowie das vielgenannte Universali-
tätsprinzip zu prüfen sein (Punkt 2). 

Im Anschluß daran sind die mit den Instituten der Anerkennung und 
Vertragsfreiheit verbundenen Bedenken gegen ein allgemeines Teilnah-
merecht darzustellen sowie die verschiedenen Teilnahmeklauseln selbst 
zu behandeln (Punkt 3). 

Dem wird eine Betrachtung der Stellung von Depositar und Beob-
achter sowie eine zusammenfassende übersieht folgen (Punkt 4). 

1.1.3 Der Streit um die Nichtteilnahme einzelner Staaten an inter-
nationalen Organisationen und allgemeinen multilateralen Verträgen5 

ist- wie bereits angedeutet- nicht auf die Zeit nach dem 2. Welt-
krieg beschränkt. Entsprechungen lassen sich bereits im 19. Jahrhun-
dert nachweisen, obgleich die Idee des Zusammenschlusses einer fried-
lichen Gemeinschaft aller Staaten auch schon damals bestanden hatte8• 

So kann man den Wiener Kongreß im Jahre 1815 als Beispiel dafür 
ansehen, daß nur ein Teil der damaligen Staaten, nämlich die Groß-
mächte, unter Ausschluß aller anderen Staaten die Möglichkeit hatte, 
die Linien der damaligen europäischen Politik mitzubestimmen. Da-
gegen erweiterte die Einbeziehung der Hohen Pforte in das europäische 
Konzert durch den Pariser Friedensvertrag von 1856 den Kreis der an 
wichtigen politischen und rechtlichen Entscheidungen beteiligten Staa-

s Eine Definition dieser Begriffe wird unter Punkt 1.4.1 gegeben. 
e Projekte des Abbe de St. Pierre (1713 -1717) und von Kant (1795): nach 

Wehberg, Die Völkerbundsatzung, S. 5. 
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ten nur scheinbar. Denn die Türkei war schon seit Jahrhunderten durch 
diplomatische Beziehungen und völkerrechtliche Verträge mit den eu-
ropäischen Staaten verbunden7• 

In die Richtung einer Ausweitung des Teilnehmerkreises tendierten 
hingegen die Beitrittsbestimmungen der zu jener Zeit ins Leben ge-
rufenen internationalen Verwaltungsunionen8 und nachfolgenden in-
ternationalen Organisationen mit technischer Zielsetzung9• Sie hielten 
den Beitritt für alle Staaten offen10• 

Von diesem Bestreben war mehr noch zu Zeiten der Gründung des 
Völkerbundes zu spüren, in dem erstmalig eine möglichst umfassende 
Teilnahme der Staaten angestrebt wurde11• 

Andererseits gibt seine Geschichte ein beredtes Zeugnis darüber, daß 
die Beteiligung verschiedener Staaten von einem Großteil der Mitglied-
staaten nicht erwünscht war und darum verhindert wurde12 - wie auch 
darüber, daß sich einzelne Staaten freiwillig der Mitgliedschaft im 
Völkerbund enthielten13• Auch die Teilnahme an den unter den Au-
spizien des Völkerbundes abgeschlossenen allgemeinen Konventionen 
war nach deren Teilnahmeklauseln auf bestimmte, mit dem Völker-
bund in Verbindung stehende Staaten beschränkt14• 

Eine Fortsetzung dieser Erscheinungen läßt sich an der nach dem 2. 
Weltkrieg errichteten Organisation der Vereinten Nationen beobachten16• 

Die gegen die Achsenstaaten des 2. Weltkriegs vereinten Nationen 
glaubten, jene - jedenfalls zunächst- nicht in ihren Kreis eintreten 

7 Deshalb spielte es auch keine Rolle, daß die Türkei selbst am Pariser Ver-
trag nicht beteiligt war. s. hierzu Alexandrowicz, The doctrinal aspects of the 
universality of the law of nations, BYBIL 1961 (XXXVII), S. 514. - Anders 
Kordt, "Völkerrechtsgemeinschaft" in: WVR Bd. III, S. 678, der die Türkei 
nicht als mit den europäischen Mächten auf eine Stufe gestellt ansieht. 

s z. B. Internationale Meterkonvention v.l875. 
9 z. B. der Weltpostverein vom 1874/5. 
10 Mosler, Die Aufnahme in internationale Organisationen, ZaöRV 1958 (19), 

hält die Beitrittsbestimmungen für unverbindlich (S. 283); Kunz, Die Staaten-
verbindungen, S. 386. 

11 Diesem Konzept dürften zu einem maßgeblichen Teil die 14 Punkte Wil-
sons zugrundegelegen haben, in deren 14. Punkt er die allgemeine Vereinigung 
aller großen und kleinen Staaten forderte: nach Wehberg, Die Völkerbund-
satzung, S. 9.- Das Verhältnis des Völkerbundes zur Universalität wird ein-
gehend von Feinberg, L'admission de nouveaux membres, RdC 1952 (80), 
S. 301-320 beschrieben. s. auch Rougier, La premiere Assemble de Ia Societe 
des Nations, RGDIP 1921, S. 224- 227. 

12 Das gilt speziell für die zeitweilige Fernhaltung des Deutschen Reiches 
und Sowjetrußlands vom Völkerbund. 

13 z. B. die USA. 
14 Vgl. Schirmer, S. 47. 
15 Schirmer weist nach, S. 52 - 54, daß sich die Teilnahmebedingungen einiger 

aus der Völkerbundszeit stammender universaler Verträge noch verschlechtert 
haben. 

2 Czerwinoki 


